


Durchführungsplan Nr. 5

Redaktionelle Anmerkung:     Rechtskraft 21.03.1956

Erläuterungsbericht

zum Durchführungsplan des Umlegungsgebietes H Teil I.

Das Umlegungsgebiet wird begrenzt von der Oberstraße, Zitadellstraße, Mühlenstraße und 
Windmühlengasse.

Träger der Maßnahme ist die Stadt Neuß. Sie erfolgt aus verkehrlichen und städtebaulichen Gründen.




